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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Herren Stadtverordneten werden auf
Freitag , den 1«. Mai l . 3 &.

nachmittags 4 Uhr.
in den Bürgersaal des Rathauses zur Sitzung
ergebenst eingelaöen

Tagesordnung:
1. Entwurf eines Ortsstatuts gegen di« Ver¬

unstaltung der Stadt Wiesbaden . Ber.
Bau °A. ,

2. Antrag des Magistrats aus Bewilligung
von 800 M  für die Ausführung von Reva-
raturarbeiten an einer Anzahl Bilder der
Gemälde - und der Heintzmann 'schen Samm¬
lung . Ber . Kin. -A.

3. Ankauf von Wiesengrundstücken im Raben-
grund . Ber . Fin .-A.

4. Verkauf einer städtischen Grundfläche an
der Göbenstraße . Ber . Kin .-A.

5. Desgl . einer städtischen Grundfläche an der
Platterstrab «. Ber . Kin .-A.

8. Wahl von fünf Mitgliedern der Stadtver-
ordnetLn-Versammlung »um Besuche der
internationalen Hvgien « - Ausstellung in
Dresden . Ber . Wabl -A.

7. Feststellung der Jabresrechnungen ber
städtischen Sonderverwaltungen für das
Rechnungsjahr 1908. Ber . Rechn.-Pr .-A.

8. Neuwahl eines Armenvflegers für das
9. Quartier im II. Armenbezirk.

9. Austausch von Gelände an der Fichtestraße
ohne Geldherausgabe.

10. Antrag auf Gewährung einer jährlichen
widerruflichen Zulage von 200 Jl »u der
Arbeitervension eines städt. Bediensteten.

11. Bewilligung des im Haushaltsplan für 1911
nicht vorgesehenen Teilbetrages des Ruhe¬
gehaltes für einen städtischen Akzise-Ein¬
nehmer.

12. Abänderung des Jluchtlinienvlans der
Riederbergstrabe.

13. Neuwahl eines Schiebmanns und dessen
Stellvertreters für den 4. Bezirk und je
eines Schiedmann -Stellvertreters für den
II. und III . Bezirk.

Wiesbaden, den 15. Mai 1911.
Der Vorsitzende

ber Stadtverordnetcn -Vrrsammlnng.

Bekanntmachung.
Gemäß 8 76 der Stäbteordnung wird hier¬

mit bekannt gemacht , daß der Entwurf des
Haushaltsplans der städtischen Kurverwal¬
tung für das Rechnungsjahr 1911 von heute
an 8 Tage lang im Rathaus . Zimmer 28. zur
Einsicht der Gemeindeangehürigen offen liegt.

Wiesbaden , den 15. Mai 1911.
28221 Der Magistrat

Bekanntmachung.
Zwei vor dem Südfricdhof errichtete, für

Blumenhalleu »der als Ausstellungs -Räume
für Bildhauer geeignete Pavillons find als
bald weiter zu vermieten.

Nähere Auskunft wird im Rathause Zim¬
mer Nr . 44 in den Bormittagsdienftstunden
erteilt.

Wiesbaden , den 29. März 1911. 28151
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Aus dem Norbfriedbof und auf öe-m alten

Friedhof « an der Platterstraßc befinden sich bei
vielen Grabstellen die Einfriedigungen . Deck¬
stein« pp. nicht in ordnungsmäßigem Zustande.

Di « Besitzer dieser Grabstellen werden hiermit
aufgefordert , diese Mitzständc bis zum 1. August
d. Fs . abzustellcn.

Sollte dieser Aufforderung nicht nachgekommen
werden , so wird di« Friedhofs -Deputation von
dem ihr laut 8 19 der Friedhofs -Ordnung vom
20 . Mai 1908 zustehenden Rechte Gebrauch machen
und die schadhaften oder umgestllrzten Denksteine,
Gitter vv . ans Kosten der Besitzer entfernen lassen.

Wiesbaden, den 27. Avril 1911.
28194 Die Friedhofs -Deputation.

Verdingung.
Die Abbrucharbeiten — Los l — und etwa

4370 Kubikmeter Erdausbub — Los II — zum
Neubau der Landesbibliothek in der Rbeinstrabe
zu Wiesbaden sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen iverd-en.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraßc 19 Zimmer
Nr . 9 eingesehen , die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
30 Pfg .. und zwar soweit der Vorrat reicht, be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „S . A. 12
Los . . ." versehene Angebote sind spätestens bis
Samstag , den 20. Mai 1911, vormittags 11 Uhr.
hierher einzurrichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Los -Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Rur dir mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefüllten Berdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Wiesbaden, den 12. Mai 1911.

28294 Städtisches Hochbauamt.

Bekanntmachung.
In ber Frankfurter Straße oberhalb des

Langendeckplatzes kann guter Mutterboden (Gar¬
tenerde ) gegen Vergütung von 0.30 M pro Karren
abgeladen werden . Anmeldungen in unserem
Zwejgbureau Rbeinstrabe 10. Zimmer 6 a.

Wiesbaden, den 10. Mai 1911.
Städtisches Straßrnbauauu

Bckanntrnachung.
Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen,

welche sich der Fürsorge für hllfsbedürftige Angehörige
cntzlchcn. wird ersucht:

I. Franz Bcuth . geboren am 29. 8. 1867 zu
Praunheim . - 2. des Tagl . Joh . Bickert , geb. am
17. 3. 18ot>zu Schlitz. —3. ö. leb. Dienslmagd Karat.
■Botf, geb. am 11. Dez. 1864 zu Wcilmünster —4. der
ledig. Dicnstmagd Anna Bongartz . geb. am 4. 3.
1887 zu Mainz. — 5. Angnste Brandes ;, geb. am
~5. 1. 1891 zu Speyer . — 6. der ledigen Antonietta
Brnisma , geb. am 6. 10. 1886 zu Grafenhagc.
— 7. des Buchhalters Karl Buch , geb. am 29 4.
1880 zu Nicderhofheim. — 8. Geschiedene Ehefrau
Albert Couradi , Lina geborene Roat , geb. am
11. 12. 1862 zu Wehen. — 9. d. Tagl. Peter Decker,
geb. am 22. Januar 1874 zu Bielefeld. — 10- des
Mühlenbauers Wilh . Fayh . geb. am 9. Januar
1868 zu Oberostleiden. — 1l . des Taglöhners
Wilhelm Froh » , geboren am 7. August
1866 zu Springen. — 12. Katharina Graf,
geboren am 10 Januar 1889 zu Mainz. -
13. Klara Hermann , geboren am 3l . März zu
Wiesbaden. — 14. August Hoffmann , geb. am
2. 2. 1867 zu Nürnberg. — 15. Rich . John , Ww geb.
am 27. 9. 1879 zu Biebrich. — 16. August Keim,
geb. am 29. 5. 1873 zu Bierstadt. — 17. des Schlosser-
gchilfen Wilh . Klees , geb. aml . 2. 1878 zu Besten
bach. — 18. der ledigen Anna Klein » geb. am 25. 2
1882 zu Ludwigshafeu. — 19. des Kutschers.
Ernst König , geb. am 30. September 1883 zu
Wiesbaden. — 20. Joses Kubicki , geb. am 5. 3.
1873 zu Gnescn. — 21. Christian Küster, geb. am
7. 1. 18.5 zu Düsseldorf. — 22. des Glasrcinigers
Heinrich Kuhmann . geb. am 16. 6. 1875 zu Biebrich.
— 23. des Reisenden Bruno Leißner , geb. am 23
11. 1866 zu Raußc. — 24. des Taglöhners Adolf
«.ewalter , geboren am 19. September 1873 zu
Weinbach. — 25. Gisela Löber , geb. am
6. Mai 1878 zu Naumburg. — 26. des Tapezierer-
gehilscu Wilh .Maybach , geb. am 27. März 1874 zu
Wiesbaden. - 27. der lcd. Ludiska Marscha «,
geb. 24. 11. 1877 zu Baucrbach. - 28. Katharina
Metz, geb. am 25. Nov. 1875 zu Oberfischbach. —
29. Jakob Minicker , geb am 2. 3 1879 zu
Biebrich. — 30. des Rhabanus Nauüeimer.
geboren am 28. August 1874 zu Winkel. —
31. Georg Ott . geboren am 28. Mai 1879
zu Ems. — 32. des Kaminbauers Wilhelm
Rercharbt. geboren am 26. Juli 1853 zu
Aschersleben. — 33. des Tapezicrcrgehilfen Otto
Reitzner, geb. am 3. März 1885 zu Altenau. —
34. Dienstmagd Berta Rühmlirrg , geb. am 30. 5.
1884 zu Ncuwandrum . — 35. Wilhelm Schilling,
geb. 18. 11. 1866 zu Wiesbaden. — 36. des Installa¬
teurs Heinr . Schmieder . geh. am 17. März 1872 zu
Krotzingen. — 37. Maria Schmidt , geboren
am 10. 2. 1886 zu Heiler. — 38. Anna
Schncidereit , geb. am 27. 12. 1881 zu Alban.
— 39. der lcd. Karoline Schöfflcr , geb. 20. 3.
79 zu Weilmünster-— 40. des Kutschers Mar Schön-
banm , geb. am 29. Mai 1877 zu Oberdollendorf. -
41. Emil Ueberle . geboren am 5. 3. 1885
ru Heidelberg. — 42. Heinrich Uhl . geh. am 13.
5. 1874 zu Dahlheim . - 43 . des Taglöhners Wilh.
Urban , geboren am 3. 12. 1872 zu Würges. —
44. Johann Belte , geb. am 31. 7. 1872 zu Karlruhe.
— 45. Emil Vetter , geb. 3. 7. 1879 zu Wiesbaden.
— 46. des Taglöhners Christ . Bogel , geboren am
9. September 1868 zu Weinberg. — 47. der Luise
Völker , geb. am 3. 3. 1862 zu Marburg. - 48.
Johann Wick. geb. am 10. ll . 1865 zu Holzheim. -
49. der lcd. Johanna Zimmermann , geb. am
20. Mai 1888 zu Wiesbaden.

Wiesbaden, den 2. Mai 1911. (28211
Der Magistrat . Armenverwaltung.

Bekanntmachung betreffend Pserdevormustcrung.
Der Termin der diesjährigen Pferdevor-

musterung . welche in der Zeit vom 15. bis ein¬
schließlich 19. Mai stattsinden sollte, ist auf einen
späteren Monat verlegt worden.

Näheres wird , sobald ein neuer Termin an-
beraumt worden ist , bekannt gegeben werben.

Wiesbaden , den 10. Mai 1911.
Der Polizei -Präsident.

28219 v. Scheuck.
Wird veröffentlicht.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Kehrichlverbrennungsanstalt (Main¬

zer Strasse) werden mechanisch gebrochene und
sortierst Schlacken und Asche abgegeben, und zwar
in folgenden Grützen und Gewichten:

1. Flirgasche 1 To. enthält 1.4 bis 1.7 Kbmtr.
2. Feinkorn (Asche und Stückchen bis 10 Milli¬

meter, auf Wunsch auch bis 25 Millimeter
M'meffrmg) 1 Tonne enthält 1.2 bis 1.Z
Kubikmeter.

3. Mittclkorn (Stücke von 1 zu 4 Ztmtr . Ab¬
messung) I^ To. enthält 1.30 Kbmtr.

4. Grotckorn (Stücke von 4 bis 7 Ztmtr . Abmes¬
sung) 1 To. enthält 1.15 bis 1.25 Kubik¬
meter.

Der Preis für unsortierte Schlacke, sofern
Vorrat vorhanden ist, ist bis auf weiteres 50 ^
für 1 Tonne ; Sorte 2 wird bis auf weiteres
kostenlos abgegeben.

Der Preis für 1, 3 und 4 ist 1.00 Jl für eine
Tonne nach besonderer Preistafel.

Sofern ein Unternehmer 100 Tonnen im
Laufe von vier Wochen abholt, wird ihm nach
dieser Zeit 10 Prozent zurückvergütet, bei Ab¬
nahme der doppelten Menge in der Zeit 15
Prozent.

Auf schriftliche oder mündliche Anfrage
(Maschinenbauamt, Friedrichstratze 19 Zimmer
21) erhalten Interessenten Angaben über Beton¬
mischung u. s. w., die sich in anderen Städten
bei Verwendung von Kchrichtschlacken bewährt
haben.

Wiesbaden, den 21. Juli 1910.
Städtisches Maschinenbau «»!.

Bekanntmachung
betr. die Abhaltung von Waldsesten im hiesigen

Gemeindöwalide.
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ver¬
einen und Gesellschaften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet, dass sie unter sich geschlos¬
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maueran ' chlägen usw muß beson¬
ders gervorgcyoben werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an leicht bemerkbaren Stellen am und auf dem
betr . Waldfestplahe — auch bei oen Bterzapf.
stellen — vorschriftsmätzig« Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Akziie- oder
Wald- pp. Schutzbeamten bezeichneten Stellen
auszuhängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden nur an
zum . . . . — folgt Namen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen ab¬
gegeben."

Di ? Plakate müssen in grosser deutlich erkenn¬
barer Schrift nach Anweisung des Akziseamts
ausgöführt fern.

Ausserhalb des Festplatzes dürfen weder Pla»
laf.t angebracht, noch Biermarken usiw. vertrieben
oder aus sonstige Weife Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
bezw. di« Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluss des Rechtsweges festzusetzendenund im
Vevwaltungszwangsverfahren einziehbaren Ver.
tragsstrafe von 50 Jl.  Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er¬
laubnis zur Benutzung von Plätzen hh städti.
schein Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Fostplatz wird für einen Tag nur ei.
nem Verein zur Verfügung gestellt; es ist also
nicht erlaubt , datz zwei oder mähr Vereine gleich,
zeitig einen Festplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Plätzeerteilt:
a) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:

1. auf dem Glasberg,
2. auf der Himmelswisse,
3. im Eichelgarten.
4. unter 'den Herreneichen,
5. im Distrikt Kohlheck,

(auf diesen Plätzen dürfen Tische und
Bänke aufgestellt werden);

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter ä ) weiter:

6. am Augusta-Viktoria -Tempel,
7. am Streckersloch, sog. Dachslöcher,

(auf den Plätzen unter 5 und 8 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer¬
den).

4.  Die Platzgebühr einfchl . Reinigung , lieber.
wachung der Festplätze, sowie für Bezeitigung »t.
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt (
gesetzt und ist an die Stadthcruptkcstse für Re
nun g des Akzissamts zu zahlen.

a > An Sonn , und gesetzlichen Feiertagen:
Für den Glasbera , die Himmelswiefe und den

Eichelgarten je 30 Jl,  für die Herreneichen 20 Jl,
für den Distrikt Kohlheck 15 Jl,

b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 Jl  urrd für

alle übrigen aufgeführten Plätze für den Lsg
10 M.

Größere Beschädigungen der Plätze müssen
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonders
vergütet werden . Hierüber entscheidet der Magi¬
strat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Mit dem Weldfeste etwa verbundene Lup -iar-
kciten (Musik, Tanz usw.), welche nach der Kust-
batkeitssteuerovdnung hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind, sind den Bestimmung>en dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu ver-
steuern.

Die Gebühren sind im voraus an die Stadt-
hauptkassc, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer ist
iin voraus an das Akziseamt,, Abfertigungsstelle
Neugasse 6 a, zu zahlen ; die Gebühren iverden
nur zurückerstattet, wenn die Benutzung des
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei¬
ben mußte.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen dic
verwirkte Schankbetrisbssteuer zur städtisch
Steuerkaffe ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaübnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes ist mindestens drei Tage vor der Veran¬
staltung bei der Akzifeveowaltung einzuhoirn.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wen»
seitens des Antragstellers eine Bescheinigung des
städtischen Feuerwehrkommandos , wonach d' riclb
sich verpflichtet, die Kosten der etwa erfui jerüi !’
werdenden feuerpolizeilichen Ueberwachung zr
tragen , vorgelegt wird.

Mehr als zweimal - im Jahre wird demselben
Verein die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung ei¬
nes Waldfestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert iverden. .

6. Die Anweisung der Plätze erfolgt durch
das Akziseamt.

Vereine ustv-, sowie alle, welche im Wald-' la¬
gern, haben in allen Fällen den Anweisungen der
For st beamten , Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akzisebe-
amtcn unweigerlich Folge zu leisten (vcrgl. L 9
des Feld- und Forstpvlizeigesetzes vom 1. ?lpc:I
1880), saivie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und der
Schonungen inne zu l-alten (vergl . insbesondere
fs. 368 Nr. 6 des Reichsstrasgeietzbiiches, §-§ 36 und
44 des Feld- und Forstpolizeigesctz' -s, H 17 der
Regiecungspolizeiverorünung vom 4. März 1889).

7. Waldfcste müssen in der Zeit vom 1. Lun:
bis 1. Sevteiüber um 9 Uhr abends, in der üvri-
gen Zeit um 8 Uhr abends beendet fein-

8. Die auf den unter Za genannten P .^ est
etwa aufgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in der Frühe und falls
das Waldfest an einem Tag : vor einem
Sonn , oder gesetzlichen Feiertag abgehol-

j ten wurde , am Abend desselben Tages
I wieder entfernt werden. Auf dem dem Pul ^ ' r-
j Hause zu belege neu Teile des Festplatzes„auf dem
| Glasberg " dürfen Buden, in denen gekocht oder

gebraten wird, nicht ausgestellt und Lampwns etc.
nicht benutzt werden.

; Wird diese Entfernung über den Vormittag
i bzw. den Abend verzögert, so gehen die Tische und'
j Bärcke in das Eigentum ver Stadtverwaltung

über, welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen . Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritter hat der Verein usw. oder derjenige,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat . zu vertreten.

' Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
' die vorherige Einholung der Erlaubnis versäumt

sein sollte. In solchem Falle hat auch die Nach¬
zahlung der unter a festgesetzten Abgaben zu er-
folgen.

Wiesbaden , den 20. März 1910.
00000 Der Magistrat.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit
veröffentlicht.

! 28300 Städtisches Akziseamt.
Wiesbaden , den 1. Mai 1911._

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Som¬

mermonate lApril bis einschließlich September)
um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 18. März 1911.
26850  _ Städt . Akzise-Amt.

Andreasmarkt Wiesbaden
am 7. und 8. Dezember 1911.

Voraussichtliche örtliche Lag« : Blüchervlad,
Sedanvlatz und die diese Plätze verbindenden
Straßeiizüge und zwar : untere Seeroben ». Roon -,
Westenb-, Aork- und Scharnhorststrah «. sowie
Luisenplatz für Geschirrmarkt.

Gänzlich« ober teilweise Verlegung bleibt Vor¬
behalten . Reklamationsrechte können daraus
nicht bergeleitet werden.

An Fahr - und größere » Schaugeschäften kön
neu unter Vorbehalt des freien AuSwahlrechts
nach dem Meistgebot zugelassen werden:

Ein Dampf - und bis »u 3 gewöhnliche Fabr-
geschäfte. ein Toboggan — Rutschbahn —. zwei
Kinematographen oder ähnliche Geschäfte, «ine
Verlosungshalle.

Gewöhnliche Schaubuden — in wel¬
chen keine kinematogmphischen Darbietungen ge¬
bracht werden dürfen — ferner Photographie -,
Schieß - (keine Preisschieb -Buden ) usw . Buden
werden ebenfalls unter Vorbehalt des freien
Auswahlrechts »ugelassen . Für solche ist an
Platzgeld für den laufenden Frontmeter zu
zahlen:

a ) bei einer Tiefe bis zu 7 Meter 7 Jl
b) bei einer Tiefe von mehr als 7 Mtr.

bis zu 10 Meter 10 Jl
c) bei einer Tiefe von mehr als 10 Mtr.

bis zu 20 Meter 15 JL
Für Vorlagen , Treppen , Erker usw . etwa er¬

forderlicher Platz ist besonders nach Frontlänge
und Tiefe bei der Bewerbung anzugeben.

Angebote vorbezeichnetcr Geschäfte und Ge¬
suche um deren Zulassung find unter genauer
Angabe ber Darbietung , sowie Größe des Ge.
schäfts bis »um 1. Juni l . Js . an uns einzu¬
reichen. Die Entscheidung über Zulassung gebt
den einzelnen Gesuchstellern voraussichtlich in
der ersten Hälfte des Monats Juli zu.

Das Platzgeld ist innerhalb 2 Wochen nach
Empfang des zusagenden Bescheids zur Hälfte^
und bis zum 15. September l . Js . zur anderen
Hälfte vorw - und bestellgeldfrei an die Stadt-
hauptkasse für Rechnung der Akziseverwaltung
einzuzablen . Bei nicht fristzeitigem Eingang der
Teilzahlungen erlischt die Zulassung und ver¬
fällt bas schon eingerablte Platzgeld der dies¬
seitigen Verwaltung . Aus ber Nichtbenutzung
des zugestandenen Platzes erwächst kein Anspruch
auf Herauszahluug oder Erlaß des Platzgeldes.
Es werden nur beste Geschäfte berücksichtigt.
Sogenannte „Piktusse". den Anstand verletzende
Darbietungen , die nicht vorher »ugelassen« Ein¬
richtung von Nebenkabinetten . Automaten und
sonstigen Nebenveranstaltungen innerhalb der
Schaubuden sind verboten.

Zuwiberhandelnde haben sofortige Verweisung
vom Platze bei Verfall des Platzgeldes zu go-
wärtigen . Das Standgeld -beträgt:

1. für Kramstände für den Quadratmeter und
Tag 20 S (Standplätze durchweg 3 Meter
Tiefe ).

2. für Geschirrstände für den Quadratmeter
und Tag 15 4$.  .

Die Verlosung und Platzanwenung rrnoet
wie folgt statt:

Montag , den 4. Dezember , vormittags 9 lkhr:
Verlosung der Plätze für Waffel - und Zucker¬
bäcker (hierbei werden nur Geschäfte berückstch-
tigt , welche mit Geschäfts- und Wohnwagen de».
Markt beziehen), ferner für Kaffeeschänken.

Montag , den 4. Dezember , vormittags 11 Uhr:
Platzanweisung für Fahr - und Schaugeschäfte , so¬
wie für Waffel - und Zuckerbäcker und Kaffee-
schäoken. .

Dienstag , den 5. Dezember , vormittags 9
Uhr : Verlosung der Plätze für Geschirrstände.
anschließend Platzanweisung für Geschirrstände.

Dienstag , den 5. Dezember , nachmittags 3
Uhr : Verlosung der Plätze für Kramstände
die Ausrufer losen unter sich —.
. . . ^ '" woch. den 6. Dezember , vormittags 9
Ubr : Anweisung der Plätze für Kramständ «.

Dce weiteren Bedingungen werden bei der
Zulassung bezw. Verlosung und Platzanweisung
bekannt gegeben.

Wiesbaden , de» 12. April 1911.
2W0Ü Stäütiiches Akzifeaml.
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